
innerhalb als auch außerhalb der Grenzen dieses 
Staates“.21)

Die sowjetische Völkerrechtswissenschaft betrachtet 
die Souveränität als einen solchen Zustand der Unab
hängigkeit, der mit einer fiktiven „auf dem Papier 
stehenden Unabhängigkeit“ nichts gemein hat und ist 
daher der Ansicht, daß es ohne eine unabhängige, 
selbständige staatliche Wirtschaft, ohne imabhängige 
Ökonomie des Staates keine staatliche Souveränität 
geben kann.

„Ein Land, das keine ökonomische Unabhängigkeit 
hat, ist bereits kein souveränes Land mehr“ (Wy- 
schi"'kiV Aus dem juristischen Wes**n des S^uveräni- 
tätsprinzips und aus dem oben dargelegten Begriff der 
Souveränität ergibt sich eine äußerst wichtige politisch
juristische Folgerung: jede Handlung, die die juristische 
und faktische Unabhängkeit und Selbständigkeit eines 
Staates beeinträchtigt (sei es eine militärische, poli
tische, ökonomische oder sonstige Intervention), ist 
eine Verletzung der Souveränität des betreffenden 
Staates, ist eine Verletzung des Völkerrechts, wobei es 
vollständig gleich ist, ob der betreffende Staat in der 
Lage ist, diesen Anschlägen auf seine Souveränität zu 
widerstehen oder nicht.

Die Souveränität ist ein Faktor der Festigung des 
Friedens. Man muß nur in der Tat die Souveränität 
aller Staaten achten, damit sie tatsächlich der Sache 
des Friedens und der Sicherheit der Völker dient. „Um 
den internationalen Frieden zu sichern“, lehrt Engels, 
„gilt es nur in erster Linie, alle möglichen nationalen 
Reibereien zu beseitigen; jedes Volk muß unabhängig 
und Herr im eigenen Lande sein“.22)

Die Verfechter des Imperialismus versuchen, das 
Prinzip der Souveränität zugunsten der Wallstreet 
und der City zu Grabe zu tragen und erklären das 
Souveränitätsprinzip, die Souveränität und das Völ
kerrecht für „unvereinbare“ Begriffe; sie erklären, daß 
das Völkerrecht über dem Staatsrecht stehe und die 
staatliche Souveränität verneine.

Diese „Theorien“ haben mit der wahren Wissen
schaft des Völkerrechts nichts gemein, die das Sou
veränitätsprinzip als das wichtigste Prinzip des Völ
kerrechts betrachtet und den Standpunkt vertritt, daß 
die Souveränität und das Völkerrecht sich gegenseitig 
nicht nur nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig 
bedingen. Die Souveränität bedingt das Völkerrecht, 
S’e ict emer der Faktoren seiner Entstehung: das 
Völkerrecht aber seinerseits legt die Beziehungen 
zwischen souveränen Staaten fest, indem es die Sou
veränität der Völker, Nationen und Staaten wahrt und 
fördert. Das Völkerrecht wird von den souveränen 
Staaten und Nationen selbst geschaffen, die — weil 
eben souverän — fähig sind, dieses Recht zu schaffen.

Nach der sowjetischen Lehre vom Völkerrecht sind 
also Souveränität und Völkerrecht durchaus vereinbar. 
Die Stalinschen theoretischen Thesen: „Die Nation ist 
souverän, und alle Nationen sind gleichberechtigt“23) 
„Die Nation hat das Recht, über ihr Schicksal frei zu 
bestimmen. Sie hat das Recht, sich einzurichten wie 
es ihr beliebt, wobei sie natürlich den Rechten anderer 
Nationen nicht Abbruch tun darf.“21) — nämlich den 
Rechten auf Selbstbestimmung und Souveränität — 
bedeuten nichts anderes als die Anerkennung, daß 
Souveränität und Völkerrecht durchaus vereinbar 
sind. Souverän sein und die Souveränität anderer 
nicht zu verletzen, bedeutet eben gerade, bestimmte 
Rechtsnormen, die die Souveränität der Völker, Nati
onen und Staaten wahren, zu achten, bedeutet, das 
Völkerrecht und vor allen Dingen das Souveränitäts
prinzip zu achten, das wichtigste Prinzip dieses Rechts.

Ein glänzendes Beispiel für die Koordinierung der 
Achtung des Völkerrechts mit der Beachtung des Sou
veränitätsprinzips ist die internationale Praxis der 
Sowjetunion, besonders in Bezug auf ihre internationalen 
Verträge.

2i) A. J. Wyschinski, über einige Fragen der Theorie des 
Staates und des Rechts, in „Sowjetischer Staat und sowjetisches 
Recht“, Nr. 6, 1948, S. 8.

22i K M a r x  u n d  F .  E n g e l s ,  Werke, 13. Bd., Teil I, 
S. 453 (russ.).

23) J. w. S t a l i n ,  Werke, 2. Bd., S. 284.
24) ebenda, S. 285.

„Es gibt gleichberechtigte und nichtgleichberechtigte 
Verträge“, lehrt J. W. Stalin25). Gle5chberechtigt sind 
solche Verträge, die „auf der Grundlage der völligen 
Gleichberechtigung“26) abgeschlossen werden.

Die Verträge der UdSSR mit den Ländern der Volks
demokrat1 e und anderen Staaten sind Abkommen, die 
für ihre Teilnehmer beiderseits günstig sind, und ent
halten niemals irgendwelche Anschläge gegen die 
staatliche Unabhängigkeit, gegen die nationale Sou
veränität der Vertragspartner. Dieser grundlegende 
Unterschied zwischen den Abkommen der UdSSR mit 
anderen Staaten und den sonstigen internationalen Ver
trägen tritt besonders klar hervor im Lichte der un
gerechten, nicht auf Gleichberechtigung beruhenden 
Verträge, die jetzt von den Vereinigten Staaten 
Amerikas abgeschlossen und vorbereitet werden 27)

„Viele glauben nicht“, lehrt J. W. Stalin, „daß zwischen 
großen und kleinen Nationen gleichberechtigte Be
ziehungen bestehen können. Wir Sowjetmenschen jedoch 
sind der Ansicht, daß solche Beziehungen bestehen 
können und müssen“.28)

Aus dem juristischen Charakter des Prinzips der 
staatlichen Souveränität, als des wichtigsten Prinzips 
des Völkerrechts, aus seinem „elementaren Begriff“ kann 
man folgende zwei überaus wichtige Hauptschluß
folgerungen ziehen:

1. G l e i c h b e r e c h t i g t e  internationale Verträge, 
Abkommen, Beschlüsse internationaler Konferenzen, 
Organisationen usw., die der souveränen Willens
äußerung der Parteien entspringen und das Sou
veränitätsprinzip nicht verietzen, sind ebenso un
bedingt und genau einzuhalten wie bindende Rechts
sätze.

2. N i c h t g l e i c h b e r e c h t i g t e  internationale 
„Verträge“, „Abkommen“, „Beschlüsse“ inter
nationaler Konferenzen, Organisationen, Kommis
sionen usw., die nicht der souveränen Willens
äußerung der Parteien entspringen und die das Er
gebnis eines „Diktats“, der „Aufzwingung des 
Willens“ sind, verletzen das Souveränitätsprinzip 
und die Grundlagen des Völkerrechts und können 
die Völker jener Länder, denen solche Verträge und 
Abkommen aufgezwungen wurden, nicht binden.33)

Einer der himmelschreienden Verstöße gegen das 
Völkerrecht ist der aggressive Nordatlantikpakt. Der 
N o r d a 1 1  a n t  i  k  p a k t  i s t  d e r  k o n z e n t r i e r t e  
A u s d r u c k  e i n e r  P o l i t i k  d e r  A g g r e s s i o n ,  
d e s  D i k t a t s  u n d  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  
A b e n t e u e r ,  d i e  v o n  d e n  M o n o p o l i s t e n  
d e r  U S A  g e l e n k t  w i r d .

Als Aggressionswaffe und als ein Schritt auf dem 
Wege zur Verwirklichung der Pläne, den sog. „Welt
staat“, die „Weltregierung“ zu erschaffen, ist der Nord
atlantikpakt somit auf die Vernichtung der Souveränität 
der Staaten, auf die Versklavung der Völker der Welt 
durch das amerikanische Kapital gerichtet. Als Aggres
sivpakt, der die Grundprinzipien des Völkerrechts ver
letzt, nämlich das Prinzip des Verbotes der Aggression 
und das S o u v e r ä n i t ä t s p r i n z i p ,  h a t  d e r  
N  o  r  d  a  1 1  a  n  t  i  k  p  a  k  t  k e i n e  r e c h t l i c h e  
W i r k s a m k e i t .  D i e  V ö l k e r  d e r  L ä n d e r ,  d i e  
a n  d i e s e m  A g g r e s s i o n s p a k t  t e i l n e h m e n ,  
s i n d  n i c h t  v e r p f l i c h t e t ,  s e i n e  „ A n o r d 
n u n g e n “  d u r c h z u f ü h r e n ,  o b w o h l  i h n  i h r e  
R e g i e r u n g e n  u n t e r z e i c h n e t  u n d  s e i n e  
R a t i f i z i e r u n g  e r r e i c h t  h a b e n .  Diese Rati
fizierung wurde gegen den Willen der Völker vollzogen, 
die den Frieden wollen, die für den Frieden kämpfen 
und den Frieden fordern, was sie auf zahlreichen 
Friedenskongressen und -konferenzen in Wrozlaw, 
New York, Paris. Prag, Budapest, Moskau, Warschau, 
Mexiko-City, Stockholm, in Finnland, China, England 
usw. anschaulich gezeigt haben.

Ein internationaler Vertrag muß den Friedenswillen 
der Völker zum Ausdruck bringen und ihren Lebens
interessen entsprechen. Der Nordatlantikpakt, der den

25) Rede auf dem Dinner zu Ehren der flnn. Regdel. am 
7. April 1948, „Neue Weit" 1948, Heft 8, S. 3.

26) ebenda S. 4.
2J) s. A. Shdanow, Warschauer Beratung der kommunistischen 

und Arbeiterparteien, „Neue Welt“ 1947, Heft 20, S. 3 ff.
28) a. a. O. S. 4.
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